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Die gemeinnützige Stiftung Umweltenergierecht befasst sich als außeruniversitäre Forschungs-

einrichtung mit der Ausgestaltung des zukünftigen Rechtsrahmens für die Nutzung erneuerbarer 

Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-

fassen sich dazu in verschiedenen Forschungsvorhaben mit dem internationalen, europäischen 

und deutschen Klimaschutz- und Umweltenergierecht und beraten die Bundesregierung und die 

EU-Kommission. 

 studentische Mitarbeit (m/w/d) in der  

Stiftungskommunikation gesucht 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen studentischen Mitarbeiter (w/m/d) mit einer 

Arbeitszeit von 8 bis 12 Stunden pro Woche.  

Diese Aufgaben erwarten Sie: 

 Redaktionelle Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit, Bildrecherchen, Unterstützung der 

grafischen Gestaltung von Kommunikationsmaterialien 

 Pflege unserer Homepage 

 Unterstützung und Ausbau der Präsenz in Sozialen Medien 

 Organisatorische Unterstützung der Abteilung 

Können Sie folgende Fragen mit JA beantworten? 

 Finden Sie jeden Rechtschreib- und Kommafehler und besitzen ein sehr gutes Sprachge-

fühl? Bringen Sie bestenfalls bereits redaktionelle Erfahrungen mit? 

 Haben Sie bereits Kenntnisse in der Bildbearbeitung sowie im Webdesign gesammelt? 

 Bewegen Sie sich sicher in sozialen Medien? 

 Sind Sie an zwei bis drei Tagen pro Woche bei uns vor Ort flexibel einsatzbereit? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 13. Mai 2019. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung als PDF an Frau Annette Müller (annette.mueller@stiftung-um-

weltenergierecht.de), die Ihnen auch für weitere Fragen zur Verfügung steht. 

 

Würzburg, 28. März 2019 

 

Es wird gebeten, für Ihre Bewerbungen keine Originalunterlagen einzureichen. Aus Kostengründen werden übersandte Unterla-

gen nicht zurückgesendet, sondern nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. Eine Rücksendung erfolgt nur, wenn ein ausrei-

chend frankierter und adressierter Rückumschlag beigefügt ist. Bewerbungskosten werden nicht erstattet. 
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